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Post Code: 98.00.862200.00305459

Strafbefehl – ÜB.2021.5338
Meine Bedingungen zu Ihrem Angebot

Grüezi

Die Funktionäre der Staatsanwaltschaft werden ganz und gar nicht klüger, sondern nur älter und un-
terstützen schlussendlich eine kriminelle Organisation gemäss Art. 260ter StGB. Was nachstehend folgt,
habe ich Ihnen bereits im Verfahren ÜB.2021.1159 auseinander gesetzt. Gegen wir doch systematisch
der Reihe nach:

Begründung

Generelle Übersicht

Um unsere Gegenwart zu verstehen, müssen Sie zuerst einen grundlegenden Überblick über die Ge-
schichte haben, den wir in der Schule nicht kennenlernen dürfen. Wenn man einen ersten Überblick
über  die  Geschichte  erworben  hat,  wird  man  selbst  erkennen,  weshalb  das  so  ist.  Ebenfalls  werden
einem die ersten Vorgänge der Vergangenheit und der Gegenwart etwas erklärbarer. Aus diesem
Grund ist der erste Einstieg in die Geschichte1 zwingend. Weitergehendes finden Sie am angegebenen
Ort und am Schluss des Aufsatzes.

Um diese Geschichte besser zu verstehen, ist es erforderlich, zu wissen, wie Herrschaft2 ausgeübt wird.
Das ist entscheidend, denn nur wenn man diesen Mechanismus versteht, kann man auch Massnahmen
ergreifen, die einem befähigen, die seit Jahrtausenden eingeleiteten Prozesse zu stoppen. Wichtig ist
zur Kenntnis zu nehmen, dass alles Wissen, das an unseren Schulen verbreitet wird, nur Ideologien sind,
uns jedoch kein natürliches Wissen, d.h. Weisheit, vermittelt wird. Das ist Absicht, dann dahinter steckt
Herrschaftswissen.

Herrschaft wird immer durch die Verwaltung ausgeübt. Deshalb wird die Staatsverwaltung immer grös-
ser,3 obschon die übrige Geschäftswelt immer mehr erodiert. Damit ist bereits definiert, für wen die
Staatsverwaltung arbeitet: Jedenfalls nicht für die Bevölkerung. In diesem Sinne ist festzuhalten, dass
die Staatsverwaltung eben die babylonischen1 Organisationen, das sind kriminelle Organisationen

1 www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Kurzfassung (PDF, 22 Seiten)
2 www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Herrschaft
3 Von 2010 bis 2020 nahm die Anzahl der Verwaltungsangestellten um 20 Prozent zu und das trotz immer

effizienteren Verarbeitungsmitteln.
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gemäss Art. 260ter StGB, unterstützen und diese Angestellten schneiden sich damit selbst direkt ins
eigene Fleisch und bringen sich so frühzeitig unter den Boden.

Behörden und Ämter als Firmen4

In der Eintretensdebatte zum Bundespersonalgesetz (BPG, SR 172.220.1) vom 5. Oktober 1999 erklärte
Bundesrat Villiger, dass sich auch «der Staat dem Wertewandel, dem Gesellschaftlichen nicht entziehen
könne. Er müsse seine Aufgaben, seine Strukturen, aber auch die internen Abläufe eben anpassen.»5

Der Wertewandel unterliegt wiederum einer Ideologie.

Das Bundespersonalgesetz sah vor, den Beamtenstatus abzuschaffen und auf das Anstellungsverhältnis
wie in der Privatwirtschaft zu wechseln. Das wurde auf das Jahr 2001 umgesetzt.

Mit der Aufhebung des BeAMTen-Status wurden zwangsläufig auch das Amt bzw. die Behörden auf-
gehoben und anstelle dieser öffentlich-rechtlichen Institutionen private Firmen gegründet. Das durfte
Villiger nicht so offen erklären, ansonsten dieses Projekt Schiffbruch erlitten hätte. Die Umwandlung
der bisherigen Behörden und Ämter als öffentlich-rechtliche Institutionen in Privatfirmen bzw. Kapital-
gesellschaften ist eine Teilideologie der Globalisierung. Diese kann man nur im Zusammenhang mit
der tatsächlichen Geschichte1 verstehen, die wir in der Schule nicht lernen dürfen.

Die Einträge dieser Firmen ins Handelsregister sind nur teilweise auf den Wirtschaftsdatenbanken mo-
netas.ch und dnb.com ersichtlich, weil die Handelsregisterämter die Auszüge, gestützt auf Art. 52 Abs.
2 ZGB verweigern. Trotzdem wurde mir im Einzelfall schon vor fünf Jahren von Seiten des Handelsre-
gisteramtes bestätigt, dass Behörden Handelsregistereinträge besitzen und das, obschon es in Art. 52
Abs. 2 ZGB heisst, öffentlich-rechtliche Institutionen bedürfen keinen Handelsregistereintrag.

Diese Umwandlung beinhaltet folgende Tücken:

Für eine Umwandlung einer öffentlich-rechtlichen Institution in eine private Kapitalgesellschaft braucht
es einen Beschluss des Parlaments und des Volks. Bei der SBB und der seligen PTT wurde das korrekt
abgewickelt. Die Umwandlung beispielsweise der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Kantone
oder der Gemeinden in private Kapitalgesellschaft wurde von keinem Parlament und keinem Volk be-
schlossen. Wäre das bekannt, so könnte man die entsprechenden Beschlüsse nachlesen. Das heisst,
diese Umwandlungen erfolgten illegal und damit wurde diesen privaten Kapitalgesellschaften auch nie
eine hoheitliche Legitimation übertragen. Für die Eintragung im Handelsregister müsste ausgerechnet
dieser Nachweis der vorgesetzten Stelle vorgelegt werden, der nicht vorhanden ist. Da die Übertra-
gung der hoheitlichen Legitimation nie erfolgte, sind alle diese Privatfirmen, die sich als Behörden und
Ämter ausgeben, nicht legitimiert, hoheitlich zu handeln. Deshalb gibt es auch keine Behörden und
Ämter mehr, sondern nur noch Privatfirmen.

In handelsrechtlicher Hinsicht ist bereits festgestellt worden, dass dieser Eintrag ohne Nachweis der
vorgesetzten Stelle erfolgte. Aufgrund der Recherchen ist davon auszugehen, dass im Handelsregister
sonst  alle  Daten  erfasst  werden.  Gesamthaft  fehlt  jedoch  ein  entscheidender  Schritt:  Die  Gründung
einer Firma, die verschiedenen Änderungen, aber auch der Ein- und Austritt der jeweiligen Handelsbe-
rechtigten müssen zwingend im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert werden. Passiert das
nicht, so sind nicht nur die Firma, sondern nebst den Handelsberechtigten auch alle Angestellten die-
ser Firma nicht legitimiert, Handel zu betreiben. Tun sie es trotzdem, so haften sie für alles Tun und
Lassen privat.

«La Confédération Suisse» wird auf der Wirtschaftsdatenbank dnb.com6 als Ultimate Parent (höchste
Muttergesellschaft) mit 854 Subsidiarities (Tochterfirmen) und 145 Branches (Zweigniederlassungen)
bezeichnet. Sie wurde im Jahre 2014 «incorporeted», d.h. [als Kapitalgesellschaft] (ins Handelsregister)
eingetragen und hat ihren Sitz irgendwo in Belgien.

4 www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Ideologie Behörden als Firmen
5 Wie die Beamten zu Angestellten wurden. https://www.bar.admin.ch/bar/de/home/service-

publikationen/publikationen/geschichte-aktuell/wie-die-beamten-zu-angestellten-wurden.htm
6 dnb.comà Siehe auch www.brunner-architekt.ch à Politikà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Liste

von Behörden und Ämter als Firmen
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Spätestens seit  diesem Datum sind alle  Behörden und Ämter  der  gesamten Schweiz  nicht  mehr vor-
handen und alle deren (ehemaligen) Angestellten haften spätestens seit diesem Datum für alles Tun
und Lassen privat, jene in den Kantonen eventuell teilweise schon früher.

Die Eidgenössische Bundesverwaltung wurde aber bereits am 12. Juli 2006 ins Handelsregister einge-
tragen bzw. «incorporeted». Sie wird als Subsidiary bzw. als Parent bezeichnet und sie hält Tochterge-
sellschaften im Ausland. Sie besitzt einen Verwaltungsrat, der mit dem Bundesrat identisch ist.7 Einen
Verwaltungsrat gibt es jedoch nur bei einer Aktiengesellschaft.

Die Schweizerische Bundeskanzlei ist eine Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft Eidgenössische
Bundesverwaltung, aber auch gleichzeitig wieder eine Muttergesellschaft. Sie wurde bereits im Jahre
2002 (30. August 2002) als Aktiengesellschaft ins Handelsregister eingetragen.

Der Kanton Graubünden wird als Subsidiary bzw. als Parent beschrieben. Wann der Kanton «incorpore-
ted» wurde, ist nicht verzeichnet. Bei allen übrigen Kantonen ist es genau gleich. Immerhin wird die
Handelsregister-Nummer publiziert. Alle fünf bündnerischen Departemente werden ebenfalls als Toch-
tergesellschaften (des Kantons) und als Muttergesellschaften (für die ihm untergeordneten Ämter)
bezeichnet und sie alle halten Tochtergesellschaften / Niederlassungen im Ausland.

Das der Staatsanwaltschaft vorgesetzte Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit wurde im
Jahre 2020 (13. Januar oder 23. April 2020, letzte Daten) «incorporeted» und es weist einen Verwal-
tungsrat aus mit Martin Schmid als dessen Präsidenten und Barbara Janom Steiner als dessen Vizeprä-
sidentin. Martin Schmid leitete dieses Departement in den Jahren 2003 bis 2008, schied im Jahre 2011
aus der Regierung aus und Barbara Janom Steiner leitete dieses Departement in den Jahren 2008 bis
2012. Sie war 2017 Teilnehmerin an der Bilderbergerkonferenz in St. Moritz und schied Ende 2018 aus
der Regierung aus. Es ist also davon auszugehen, dass dieses Departement seit mehr als zehn Jahren
eine Aktiengesellschaft ist. Die heutigen Verwaltungsräte werden sehr wahrscheinlich die aktuellen
Regierungsräte sein.

Diesem Departement unterstehen die folgenden Ämter:
1. Amt für Justizvollzug Graubünden

Es wurde im Jahre 2020 (11. November 2019, letztes Datum) als Tochtergesellschaft «incorpore-
ted» und weist einen Verwaltungsrat aus, deren Präsident Walter Schlegel ist. Es ist daher eine Ak-
tiengesellschaft.

2. Kantonspolizei Graubünden
Es wurde im Jahre 2020 (12. August 2019) «incorporeted» und die verschiedenen Polizeistationen
werden als «independent» bezeichnet, die allesamt in den Jahren zwischen 2010 und 2020 «incor-
poreted» wurden. Es ist davon auszugehen, dass alle diese Firmen Aktiengesellschaften sind.

3. Amt für Migration und Zivilrecht
Unter diesem Namen findet man keinen Eintrag, dafür unter dem Namen Amt für Polizeiwesen
und Zivilrecht. Bei diesem Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht wird sein Verwalter Marcel Sutter als
Verwaltungsrat aufgeführt.

4. Strassenverkehrsamt Graubünden
Beim Strassenverkehrsamt ist lediglich die Handelsregisternummer bekannt.

5. Amt für Militär und Zivilschutz
Dieses Amt weist einen Verwaltungsrat aus. Angegeben wird lediglich der Verwalter Marcel Gasser
als Verwaltungsrat.

6. Gesundheitsamt
Dieses Amt wird wohl auf den privaten Wirtschaftsdatenbanken als Firma gelistet, doch es fehlen
genauere Angaben. Das schliesst jedoch nicht aus, dass es sich trotzdem um eine weitere Tochter-
gesellschaft handelt. Im Minimum wäre es eine angegliederte Organisationseinheit des Departe-
ments.

7. Staatsanwaltschaft
Dito wie beim Gesundheitsamt

7 monetas.chà Eidgenössische Bundesverwaltungà Personen mit Zeichnungsberechtigung
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8. KESB Graubünden
Alle KESB-Regionen wurden zu unterschiedlichen Zeiten «incorporeted». Sie alle bilden zusammen
das kantonale Amt.

Von diesen acht Ämtern werden fünf als Kapitalgesellschaften aufgelistet und davon haben drei einen
Verwaltungsrat. Beim Strassenverkehrsamt ist immerhin bekannt, dass es über einen Handelsregister-
eintrag verfügt, der nach Gesetz nicht erforderlich ist und bei den übrigen drei Ämtern fehlen die An-
gaben zu ihrer «Selbständigkeit».

Ideologie Mensch / Person (Strohmann)8

Eine der Ideologien ist die Ideologie Mensch / Person (Strohmann). Dieser Betrug nimmt mit der Ge-
burtsanzeige seinen Lauf, indem das Zivilstandsamt im Auftrag des Staates daraus den Geburtsschein
erstellt. Er fingiert nichts anderes als ein Strohmann, aus der die Person des geborenen Menschen fab-
riziert wird. Diese Verwaltungshandlung ist ein Akt ohne gesetzliche Rechtsgrundlage, die verheerende
Wirkung hat. Den Menschen macht man glauben, sie seien dieses Konstrukt Person, der Strohmann,
womit sie sich identifizieren.

Anschliessend wird die Geburtsurkunde, lautend auf die Person, den Strohmann, erstellt. Sie ist ein
Wertpapier, das an der Börse gehandelt wird. Mit diesen Geburtsurkunden kann sich der Staat bei der
Hochfinanz, also bei Babylon, Kredite erkaufen, die wieder teuer zu verzinsen sind. Eine Geburtsurkun-
de gilt handelsrechtlich als Schenkungsurkunde, das heisst, der Staat als Ersteller dieser nicht auf Ge-
setzesrecht basierenden Urkunden verschenkt sie an Babylon, womit offensichtlich wird, dass der Staat
mit Babylon kooperiert. Aber das ergibt sich bereits aus der Geschichte, denn die Nationalstaaten wur-
den durch Babylon errichtet. Sie sind nur eine kurze Zwischenstufe auf dem Weg zum babylonischen
Ziel.

In diesem Zusammenhang muss man auch die Frage nach der Herkunft des Wortes für Person stellen.
Nach  Duden  Herkunftswörterbuch  ist  das  aus  dem  13.  Jahrhundert  bezeugte  Wort  aus  dem  lateini-
schen persona entlehnt und steht für die Maske des Schauspielers; des Strohmannes. Das heisst, die
Definition bzw. Ideologie Person wurde vorsätzlich eingeführt, um die Menschen zuerst zu Personen,
also unfreien Menschen, und nachher zu Sklaven zu machen. Letztere sind Sachen. Diese Ideologie
passt genau ins babylonische Gesamtkonzept. Daran ändert auch der Hinweis natürlich(e Person) nicht,
wie er in der römisch-babylonischen Rechtslehre verwendet wird, denn es ist lediglich der Übergang
vom freien Menschen zum Sklaven als Sache.9

Der  Mensch  ist  von  Geburt  an  frei.  Mit  der  Ideologie  Person  wird  nun  diesen  Menschen  erklärt,  sie
seien diese Person und damit wird ihnen per Gesetz vorgeschrieben, was sie zu tun und Lassen haben.
Nach Strafgesetzbuch können nur Personen bestraft werden, müssen nur Personen Steuern bezahlen
und müssen nur Personen die Corona-Massnahmen umsetzen, nicht jedoch Menschen.

Und wenn nun der Staat diesen (fiktiven) Personen, die er ohne Gesetzesgrundlage fabriziert hat, For-
derungen in Form von Steuern,  Abgaben,  Bussen etc.  stellt,  so ist  das ein Insichgeschäft10 und damit
ein weiterer Betrug. Und diesem Mittel bedienen sich die Behörden, insbesondere die Staatsanwalt-
schaft tagtäglich, womit sie einmal mehr bestätigen, für wen sie arbeiten.

Wie sagte doch schon Platon:

«Die äusserste Ungerechtigkeit ist die, welche unter dem Schein des Rechts begangen wird.»

Zusammenfassung:

Schlussendlich ist festzuhalten, dass die Staatsanwaltschaft im Minimum
· eine angegliederte Organisationseinheit einer illegal gegründeten Privatfirma ist, deren Handels-

bevollmächtigte weder handelsrechtlich noch hoheitlich legitimiert sind zu handeln,
· sich nicht legaler Praktiken bedient und

8 www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Ideologie Person (Teilaufsatz)
9 www.brunner-architekt.chà Drei Weltenà Deutschà Ideologie Person (Teilaufsatz)
10 www.entdeckejura.deà Base Campà Jura Base Campà Insichgeschäft
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· damit eine kriminelle Organisation (Art. 260ter StGB, SR 311.0) unterstützt.

In einem Interview11 sagte die Schweizer Gesundheitsexpertin Astrid Stuckelberger, sie arbeitete als
WHO-Expertin für Pandemien, folgendes aus:

«So ist beispielsweise die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, also der
Schweiz, die seit 2014 als Körperschaft in Brüssel registriert ist. „Wir haben die Unterlagen“,
betont Stuckelberger. „Ich habe mit Südafrika gesprochen und dort sitzen sie im gleichen
Boot. Das Land Südafrika ist als Körperschaft in New York registriert.“»

Und weiter:

«Menschen in Schlüsselpositionen – Politiker, Richter – werden erpresst oder bedroht. Wenn
das nicht klappt, werden ihre Kinder entführt oder getötet. Oder, noch schlimmer, sie müs-
sen ein Kind vor der Kamera missbrauchen oder töten.»

Letzteres funktioniert auch in der Schweiz, beispielsweise über den Basler Tierkreis.12, 13 In Belgien war
dazu Dutroux beauftragt, „Frischfleisch“ zu beschaffen. Deshalb wurden die eigentlichen Drahtzieher
nie bekannt, weil sie alle Schlüsselpositionen der Macht unter Kontrolle halten.

Anfütterung, Erpressung und Nötigung sind Führungsmittel zur Durchsetzung von Aufträgen und Zie-
len, um Babylons Macht noch mehr zu vergrössern. Das funktionierte schon in der Antike so. Dazu
sollte man die Funktionsweise der babylonischen Organisationen, die die Nationalstaaten gegründet
haben, verstehen.14

Nachweis der Legalität:
Sollten Sie tatsächlich handelsrechtlich und hoheitlich legitimiert sein, so weisen Sie das bitte anhand
der nachstehenden Fragen nach. Was Sie nicht zu tun haben, sich auf Gesetz und Verfassung zu beru-
fen, die für Sie so oder so keine Grundlage bilden, solange Sie über keine hoheitliche Legitimation
verfügen.
1. Die Staatsanwaltschaft Graubünden ist eine Firma oder eine angegliederte Organisationseinheiten

der Firma Kanton Graubünden. Deshalb haben Sie sich zu erkennen zu geben, welche Firma diese
Handlung vollziehen will:
a. Sitz mit vollständiger Adresse
b. Rechtsform
c. Nummern des HRA-Eintrages und der Unternehmens-Identifikation samt deren Eintragdaten.

2. Die verantwortlichen Handlungsbevollmächtigten der Firma gemäss Position 1 weisen Sie, wie
folgt aus:
a. Voller Vor- und Nachname der Handlungsbevollmächtigten jeweils mit
b. Strasse, Hausnummer, PLZ und Wohnort
c. sowie dem Datum und der Nummer der Ausgabe des SHAB, in welchem die Genannten als

Handlungsbevollmächtigte der Firma bekannt gemacht wurden.
3. Sie erbringen einen aktuell notariell beglaubigten Nachweis

a. Ihrer amtlichen Legitimation mit Angaben darüber, wer, wie, wofür und wodurch Sie die Rech-
te zur Vornahme hoheitlicher Handlungen übertragen bekommen haben.

b. auf welchen Staat Sie vereidigt worden sind.
c. Für denjenigen, der Ihnen die amtliche Legitimation erteilt hat, bitte ich Sie, mir den gleichen

Nachweis wie in den Positionen 1 bis 3, inkl. deren Unterpositionen, nachzuweisen.

11 https://uncutnews.ch/who-whistleblower-meldet-sich-mit-von-da-an-hatte-ich-das-gefuehl-dass-etwas-
nicht-stimmt/

12 www.brunner-architekt.chà Politikà Geschichte im Zusammenhangà Der Spiegel
13 https://swprs.org/basler-tierkreis-medienberichte-1998/
14 Weiteres dazu im meinem Manifest „Unser manipuliertes Rechtssystem“ in Kapitel 9

www.brunner-architekt.chà Politikà Geschichte im Zusammenhangà Unser manip. Rechtssystem
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4. Sie bestätigen mir, dass ich ein Mensch bin und nicht eine Person.

Ihr Verhalten
Wenn  die  Funktionäre  der  Staatsanwaltschaft  der  Meinung  sind,  sie  könnten  so  weiter  machen  wie
bisher, weil es für sie keine Folgen zeitigen werde, muss ich Sie eines Besseren belehren. Es gibt bereits
die erste Organisation, die sich dieser Thematik annimmt.15 Sie ist nur der Anfang einer Bewegung, die
nicht mehr gebremst werden kann. In diesem Sinne bitte ich Sie, Ihr weiteres Vorgehen zu überdenken,
denn damit wurde der Anfang des Endes des bisherigen Systems eingeläutet.

Aus diesem Grund ergibt  sich,  dass  es  sich bei  meinen provozierten Bussen und in der  Folge um die
verschiedenen Beschwerden etc. nur um ein Geschäft meinerseits mit den entsprechenden nicht legi-
timierten Firmen handelt. Die besonderen Bedingungen führen deshalb bei den betroffenen Funktio-
nären unweigerlich zu einer finanziellen Exekution, der sie dank ihres Hochmuts willentlich zugestimmt
haben. Im Weiteren wird durch dieses Vorgehen die Struktur dieses babylonischen Netzwerks sichtbar
gemacht.

Aufgrund des Erklärten gibt es für die Staatsanwaltschaft nur noch eine Möglichkeit, möglichst wenig
geschoren davon zu kommen, indem es im Minimum den Sachverhalt der illegalen Gründung einer
Kapitalgesellschaft, die zudem weder über eine handelsrechtliche noch über eine hoheitliche Legitimi-
tät verfügt, einzugestehen. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft diese Einsprache zu akzeptieren und
den Strafbefehl kleinlaut zurückzuziehen bzw. zu annullieren. Aber aus Erfahrung wird die Staatsan-
waltschaft das nicht tun, denn es nimmt lieber die totale finanzielle Exekution ihrer Mitarbeiter und
weiterer in Kauf.

Da die Staatsanwaltschaft weder handelsrechtlich noch hoheitlich legitimiert ist, Handlungen zu voll-
ziehen, erübrigt sich auch die Diskussion darüber, ob ich nun die Unterschrift eigenhändig getätigt
habe oder nicht.

Deshalb wenden wir nun das Handelsrecht an, weshalb ich Ihnen nachstehend meine besonderen Be-
dingungen unterbreite, unter denen ich bereit bin, mit Ihnen Geschäfte abzuwickeln. Sie entscheiden
mit Ihrem Handeln oder Nicht-Handeln, ob Sie damit einverstanden sind.

Meine besonderen Bedingungen:
Siehe auch das Schreiben vom 5. März 202116

1. Strafbefehl
a. Wird der Strafbefehl bis am 12. März 2021 formell zurückgezogen und Sie bestätigen mir die-

sen Entscheid gleichentags schriftlich, so ist die Angelegenheit damit erledigt.
b. Wird der Strafbefehl nicht bis am 12. März 2021 formell zurückgezogen, so willigen alle nach-

stehenden Funktionäre mit dieser (Nicht-) Handlung ein, dass sie mir je folgende Pönalen be-
zahlen.
· Sie beträgt 100 kg Gold17 für die «Führungsriege»:

· Claudio Riedi, Dr. iur., Erster Staatsanwalt
· Maurus Eckert, Dr. iur., Leiter Abteilung I
· Franco Passini, Dr. iur., Leiter Abteilung II, stv. Erster Staatsanwalt
· Bruno Ulmi Stuppani, lic. iur., Leiter Abteilung III
· Bettina Ott Guyan, lic. iur., Leiterin Jugendanwaltschaft

· Sie beträgt 50 kg Gold für die Staatsanwälte:
· Martina Bänziger, lic. iur., Staatsanwältin
· Fadri Brunold, Dr. iur., Staatsanwalt

15 www.hot-sips.com
16 www.brunner-architekt.chà Politikà Diverse Korrespondenzen ab 2020à Meine Bedingungen an die

Staatsanwaltschaft Graubünden, vom 5. März 2021
17 Wenn lediglich Gold steht, so ist damit immer Feingold mit 999 Gewichtspromille bzw. 24 Karat gemeint.
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· Aluis Candinas, MLaw, Staatsanwalt
· Corina Collenberg, lic. iur., Staatsanwältin
· Martino Righetti, MLaw, Staatsanwalt
· Pascale Schlosser, MLaw, Staatsanwalt
· Evelyne Thoma, MLaw, Staatsanwältin
· Carmen Vanoni, lic. iur., Staatsanwältin
· Ana Maria Veselic, MLaw, Staatsanwältin
· Tamara Huwiler Notter, lic. iur., Staatsanwältin
· Jürg Christian Hitz, lic. iur., Staatsanwalt
· Kevin Knobel, Staatsanwalt
· René Libotte, MLaw, Staatsanwalt
· David Willi, lic. iur., Staatsanwalt
· Patrik Bergamin, Dr. iur., Staatsanwalt
· Magnus Manetsch, lic. iur., Staatsanwalt
· Erich Degiacomi, lic. iur., Staatsanwalt
· Carlo Monigatti, lic. iur., Staatsanwalt
· Franz Moser, lic. iur., Staatsanwalt

· Sie beträgt 5 kg Gold für den Sachbearbeiter:
· Giulia Barbara Cataldi

c. Sollte sich die kompetenzlose Staatsanwaltschaft anmassen, die nicht bezahlte Forderung in
eine Haftstrafe umzuwandeln, so willigen die nachstehenden Funktionäre ein, mir je eine Pö-
nale zu bezahlen. Sie beträgt je 100 kg. Gold.
· die «Führungsriege» wie in Position 1b bezeichnet,
· derjenige, welcher den Haftantrag unterzeichnet und
· derjenige, welcher die Ausschreibung für die Fahndung unterzeichnet.

Die letzten beiden Pönalen sind kumulativ.
· Für den Polizeikommandanten des entsprechenden Korps, egal welchem kantonalen Korps

er angehört, der die Verhaftung vornimmt
· für die an der Verhaftung beteiligten Polizisten, egal welchem kantonalen Korps sie ange-

hören und
· der Direktor der entsprechenden Vollzugsanstalt
Werden im Haftantrag bzw. in der Ausschreibung die genannten Bedingungen nicht aufge-
führt, willigen die «Führungsriege» und der oder die Unterzeichnenden ein, dass sie die ge-
nannten Pönalen für den Polizeikommandanten, die (mindestens drei) Polizisten sowie den Di-
rektor der Vollzugsanstalt zu gleichen Anteilen selbst an mich bezahlen. Sie haften solidarisch.

d. Zusätzlich wird pro Hafttag eine weitere Pönale fällig. Ein Hafttag ist mit einem Kalendertag
identisch und angebrochene Hafttage werden als ganze berechnet. Zu der Anzahl Hafttage ist
ein weiterer Hafttag für entsprechende Umtriebe hinzuzurechnen. Die Pönale beträgt pro
Hafttag 20 kg Gold. Die «Führungsriege» und der oder die Unterzeichnenden, erklären sich
bereit, die Pönale an mich zu bezahlen. Sie haften solidarisch.

e. Wenn Sie den Straf- bzw. den Haftbefehl nach dem 12. März 2021 zurückziehen, werden wie-
derum Pönalen fällig, die an mich zu bezahlen sind. Die Höhe der Pönalen und die Funktionäre
sind identisch wie in Position 1b.

f. Sollte die Haftstrafe zwangsweise abzusitzen sein und nachträglich wird festgestellt, dass alle
Ihre Handlungen illegal waren, so erklären sich die Funktionäre gemäss Position 1c bereit, mir
je eine Pönale zu bezahlen. Sie beträgt je 100 kg Gold.

g. Wird der Strafbefehl nicht zurückgezogen, so beginnt ab dem Folgetag 13. März 2021 auto-
matisch eine Gebühr zu laufen, die die «Führungsriege» gemäss Position 1b an mich zu bezah-
len hat. Sie haften solidarisch. Die Gebühr endet, wenn der Straf- bzw. der Haftbefehl formell
zurückgezogen bzw. festgestellt wird, dass alle Ihre Handlungen illegal waren. Sie beträgt fünf
Kilogramm Gold pro Kalendertag.

2. Weitere Strafbefehle und Folgen
a. Sollten Sie mir weitere Strafbefehle zustellen, so willigen Sie alle mit jeder dieser Handlungen

ein, dass mir die genannten Funktionäre je Strafbefehl je eine Pönale bezahlen. Die Funktionä-
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re und Pönalen sind mit jenen in Position 1b identisch, wobei die genannte Sachbearbeiterin
(SB) durch die/den handelnden Funktionär zu ersetzen ist.

b. Sollte die Forderung wiederum in Haft umgewandelt werden, so wird genau gleich wie in Posi-
tion 1c und 1d verfahren.

c. Wird der Straf- bzw. der Haftbefehl formell zurückgezogen, wird wiederum für alle Funktionäre
gemäss Position 2a je eine Pönale pro Strafbefehl fällig.

d. In jedem dieser Fälle beginnt mit der Ausstellung jedes Strafbefehls automatisch eine Gebühr
zu laufen. Sie endet, wenn der Strafbefehl formell zurückgezogen wird. Die Gebühr beträgt
fünf Kilogramm Gold pro Kalendertag. Alles Weiteres ist gemäss Position 1g identisch.

3. Zahlungsbedingungen
a. Die Pönalen und Gebühren werden grundsätzlich mit den entsprechenden Handlungen fällig,

wobei ich von Zeit zu Zeit Rechnung stellen werde.
b. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage, wobei die Übergabe mindestens 14 Tage vorher abgespro-

chen werden muss.
c. Wird die Zahlungsfrist nicht eingehalten, so wird ab 31. Tag automatisch eine weitere Gebühr

von zwei Kilogramm Gold pro Kalendertag fällig.
d. Es gilt das Bringprinzip.
e. Neu: Sollten die genannten Funktionäre nicht in der Lage sein, die anfallenden Pönalen und

Gebühren aus den eingegangenen Verträgen mit mir vollständig selbst zu bezahlen, so haften
für den Restbetrag alle übrigen Angestellten der Staatsanwaltschaft solidarisch. Reicht auch
dieses Vermögen nicht aus, so haften für den weiteren Restbetrag alle übrigen Mitarbeiter der
kantonalen Verwaltung solidarisch.

Der  Einfachheit  halber  werde  ich  die  sich  ergebenden  Pönalen  und  Gebühren  bei  der  Firma  Kanton
Graubünden in Rechnung stellen. Deshalb haben Sie die Pflicht, die entsprechenden Bestellungen dem
Geschäftsführer der Firma Kanton Graubünden zu übermitteln.

Im Weiteren gilt: Die Inkenntnissetzung des Agenten ist die Inkenntnissetzung des Prinzipals. Die In-
kenntnissetzung des Prinzipals ist die Inkenntnissetzung des Agenten. Das Definitionsrecht dieses In-
struments liegt ausschliesslich beim Verfasser. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn Sie der Meinung sind, Sie müssten wie bisher weiter machen, so bedanke ich mich bei Ihnen und
Ihren Mitarbeitern bereits heute für Ihre Grosszügigkeit.

Adieu

Mensch :Alex W. :Brunner, a.r.


	Begründung
	Generelle Übersicht
	Behörden und Ämter als Firmen
	Ideologie Mensch / Person (Strohmann)
	Zusammenfassung:

	Nachweis der Legalität:
	Ihr Verhalten
	Meine besonderen Bedingungen:


